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Leitsätze

1. Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer — Gemeinschaftsrechtliche Regelung
— Geltungsbereich
(EWG-Vertrag Artikel 51)

2. Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer — Versicherung gegen Invalidität
und Alter — Deutsche Rechtsvorschriften — Vor 1945 außerhalb des Gebietes der
Bundesrepublik Deutschland und von Berlin (West) zurückgelegte Versicherungs
zeiten — Leistungen — Gemeinschaftsrecht — Unanwendbarkeit

1. Rechtsvorschriften, die den Betroffe
nen eine gesetzlich umschriebene,
von jeder Ermessensbeurteilung der
persönlichen Bedürftigkeit und Ver
hältnisse im Einzelfall unabhängige
Rechtsstellung einräumen, sind grund
sätzlich dem Bereich der sozialen Si
cherheit im Sinne des Artikels 51

EWG-Vertrag und der Verordnungen
Nr. 3 und Nr. 1408/71 zuzuordnen.

2. Wenn die zuständigen Versicherungs
träger, bei denen die von einer — die
Milderung bestimmter, durch die
Ereignisse im Zusammenhang mit der

nationalsozialistischen Herrschaft und

dem Zweiten Weltkrieg entstandener
Härtefälle bezweckenden — deut
schen Rechtsvorschrift erfaßten Perso

nen vor 1945 versichert waren, nicht
mehr bestehen oder sich außerhalb
des Gebietes der Bundesrepublik
Deutschland befinden und wenn die

Zahlung der fraglichen Leistungen an
die eigenen Staatsangehörigen Ermes
senssache ist, falls diese im Ausland
wohnen, dann sind diese Leistungen
nicht als dem Bereich der sozialen Si

cherheit zugehörig anzusehen.

In der Rechtssache 79/76

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Bundes
sozialgericht in dem vor diesem anhängigen Rechtsstreit

Carlo FOSSI, Florenz,

1 — Verfahrenssprache: Deutsch.
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gegen

BUNDESKNAPPSCHAFT, Bochum,

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung von Artikel
8 der Verordnung Nr. 3 und Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1408/71.

erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Kutscher, der Kammerpräsidenten A. M.
Donner und P. Pescatore, der Richter J. Mertens de Wilmars, M. Serensen,
Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco und A. Touffait,

Generalanwalt: J.-P. Warner
Kanzler: A. Van Houtte

folgendes

URTEIL

Tatbestand

Der Sachverhalt, der Verfahrensablauf
und die nach Artikel 10 des Protokolls

über die Sitzung des Gerichtshofes abge
gebenen schriftlichen Erklärungen lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

I — Sachverhalt und schriftliches
Verfahren

Herr Fossi, ein in Italien lebender italieni
scher Staatsbürger, arbeitete vom 1. Juni
1942 bis zum 1. Juli 1943 bei der Sude
tenläntlischen Bergbau AG. Während die
ser Zeit bestand eine Alters- und Invalidi

tätsrentenversicherungspflicht gegenüber
der Sudetendeutschen Knappschaft

Aus den in seinem Heimatland zurückge
legten Versicherungszeiten bezieht Herr

Fossi seit 1958 vom italienischen Ver

sicherungsträger eine Invaliditätsrente.
Die Beklagte des Ausgangsverfahrens er
kannte zwar die Knappschaftsrente we
gen Erwerbsunfähigkeit nach § 47 des
Reichsknappschaftsgesetzes (RKG) ab 1.
Februar 1970 (dem Tag der Einreichung
des Rentenantrags von Herrn Fossi) zu,
zahlte die Rente jedoch nicht aus, weil
diese gemäß den Bestimmungen der §§
105 ff. RKG ruhe, denn der Antragsteller
sei ausschließlich außerhalb der Grenzen

der heutigen Bundesrepublik Deutsch
land erwerbstätig und versichert gewesen.

Widerspruch, Klage und Berufung des
Herrn Fossi hatten keinen Erfolg. Sowohl
das Sozialgericht als auch das Landesso
zialgericht nahmen an, die Rente ruhe
gemäß § 105 Absatz 1 Nr. 1 RKG so
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lange, wie sich der Kläger außerhalb des
Geltungsbereichs der RKG aufhalte, und
die sozialrechtlichen Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts stünden der Anwen

dung der Ruhensvorschriften des RKG
nicht entgegen. Der Kläger des Ausgangs
verfahrens legte gegen dieses Urteil Revi
sion beim Bundessozialgericht ein, da er
nach wie vor der Ansicht war, daß die in
den Bestimmungen des Anhangs der Ver
ordnung Nr. 1408/71 enthaltene Ein
schränkung des in Artikel 10 Absatz 1
aufgestellten Grundsatzes mit Artikel 48
ff. des EWG-Vertrags unvereinbar sei
und daß die angefochtene Entscheidung
zu einer Diskriminierung ausländischer
Staatsangehöriger führe.

Da nach Auffassung des Bundessozialge
richts die Entscheidung des Ausgangs
rechtsstreits von der Anwendung von Vor
schriften des Gemeinschaftsrechts ab

hängt, hat es mit Beschluß vom 29. Juni
1976 das Verfahren ausgesetzt und dem
Gerichtshof gemäß Artikel 177 des
EWG-Vertrags folgende Frage zur Vor
abentscheidung vorgelegt:

„Ist ein in Italien wohnender Italiener,
der zu keiner Zeit im Gebiet der Bundes

republik Deutschland oder Berlin-West
gewohnt oder gearbeitet hat, nach Artikel
8 der Verordnung Nr. 3 und Artikel 3
Absatz 1 der Verordnung Nr. 1408/71
der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft bei der Anwendung des § 108 c
des Reichsknappschaftsgesetzes einem
deutschen Staatsangehörigen gleichge
stellt, soweit es sich um Versicherangszei
ten handelt, die vor 1945 außerhalb des
Gebietes der Bundesrepublik Deutsch
land oder Berlin (West) nach Reichsrecht
bei der Reichsknappschaft zurückgelegt
worden sind?"

Artikel 8 der Verordnung Nr. 3 be
stimmt:

„Die Personen, die im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats wohnen und auf
welche diese Verordnung Anwendung fin
det, haben die gleichen Pflichten und
Rechte aus den die soziale Sicherheit be-

treffenden Rechtsvorschriften eines ande

ren Mitgliedstaats wie dessen eigene
Staatsangehörige."

In Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr.
1408/71 heißt es:

„Die Personen, die im Gebiet eines Mit
gliedstaats wohnen und für die diese Ver
ordnung gilt, haben die gleichen Rechte
und Pflichten aufgrund der Rechtsvor
schriften eines Mitgliedstaats wie die
Staatsangehörigen dieses Staates, soweit
besondere Bestimmungen dieser Verord
nung nichts anderes vorsehen."

Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung Nr.
1408/71 sieht vor:

„Die Geldleistungen bei Invalidität, Alter
oder für die Hinterbliebenen, die Renten
bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankhei

ten und die Sterbegelder, auf die nach
den Rechtsvorschriften eines oder mehre

rer Mitgliedstaaten Anspruch erworben
worden ist, dürfen, sofern in dieser Ver
ordnung nichts anderes bestimmt ist,
nicht deshalb gekürzt, geändert, zum
Ruhen gebracht, entzogen oder beschlag
nahmt werden, weil der Berechtigte im
Gebiet eines anderen Mitgliedstaats als
des Staates wohnt, in dessen Gebiet der
zur Zahlung verpflichtete Träger seinen
Sitz hat."

In Anhang V B 1 b derselben Verord
nung wird bestimmt:

„Artikel 10 der Verordnung berührt nicht
die Rechtsvorschriften, nach denen aus
Unfällen (Berufskrankheiten) und Zeiten,
die außerhalb des Gebietes der Bundesre

publik Deutschland eingetreten bezie
hungsweise zurückgelegt sind, Leistun
gen an Berechtigte außerhalb der Bundes
republik Deutschland nicht oder nur un
ter bestimmten Voraussetzungen gezahlt
werden."

Das Bundessozialgericht geht bei seinem
Vorlagebeschluß insbesondere von folgen
den Überlegungen aus:
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— Die für Ausländer geltende Ruhens
vorschrift des § 105 RKG sei unan
wendbar, weil Herr Fossi wegen Arti
kel 8 der Verordnung Nr. 3 und Arti
kel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr.
1408/71 wie ein Deutscher behandelt

werden müsse. Dagegen sei die Ru
hensvorschrirt der §§ 107 ff. RKG auf
ihn anwendbar, denn sie gelte auch
für Deutsche.

— Aus Anhang G I A 2 der Verordnung
Nr. 3 und Anhang V В 1 b der Ver
ordnung Nr. 1408/71 ergebe sich,
daß die jeweiligen Artikel 10 der Ver
ordnung Nr. 3 und der Verordnung
Nr. 1408/71 dem Ruhen solcher Ren

tenteile nicht entgegenstünden, die
auf Versicherungszeiten entfielen, die
außerhalb des Hoheitsgebietes der
Bundesrepublik Deutschland zurück
gelegt worden seien. Das Ruhen
werde auch nicht durch Artikel 51

EWG-Vertrag ausgeschlossen.
— Da Herr Fossi keine Versicherungszei

ten im Geltungsbereich des RKG zu
rückgelegt habe, ruhe seine Rente im
vollen Umfange.

— Nach § 108 c RKG könne die Rente
jedoch an Deutsche mit gewöhnli
chem Aufenthalt im Ausland gezahlt
werden, dieser Ermessensspielraum
bestehe aber nicht gegenüber Aus
ländern. Artikel 8 der Verordnung
Nr. 3 und Artikel 3 Absatz 1 der Ver

ordnung Nr. 1408/71 bewirkten die
Gleichstellung des Klägers des Aus
gangsverfahrens mit einem Deut
schen, wenn es sich bei der Rente um
eine Leistung der sozialen Sicherheit
im Sinne des Artikels 51 EWG-Ver

trag und des Artikels 2 Absatz 1 Buch
stabe b der Verordnung Nr. 3 sowie
des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b

der Verordnung Nr. 1408/71 handele.
§ 108 c Absatz 4 RKG bestimme
aber, daß diese Rente nicht als Lei
stung der sozialen Sicherheit gelte.

— Der zuständige Träger des Aus
gangsverfahrens habe für die zu
grunde liegenden Versicherungszei
ten nämlich keine Beiträge erhalten.
Daher könne man sich fragen, ob er
mit der Rentenzahlung eine eigene

oder eine fremde Verpflichtung er
fülle, und zu der Auffassung gelan
gen, daß es sich bei der Leistung
nach § 108 c RKG um eine aus für
sorgerischen Gründen übernommene
Kriegsfolgenlast handele, wenngleich
sie auf Versicherungsbeiträgen beruhe
und den Versicherungsfall der Berufs
oder Erwerbsunfähigkeit voraussetze.

Der Vorlagebeschluß ist am 6. August
1976 beim Gerichtshof eingegangen.

Die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland, vertreten durch ihre Bevoll
mächtigten Professor K. Jantz und M. Sei
del, die Regierung der Italienischen Repu
blik, vertreten durch ihre Bevollmächtig
ten Botschafter A. Maresca und avvocato

dello Stato A. Marzano, und die Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften,
vertreten durch ihren Bevollmächtigten,
Rechtsberater N. Koch, haben gemäß Ar
tikel 20 des Protokolls über die Satzung
des Gerichtshofes der EWG schriftliche

Erklärungen eingereicht.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Be

richterstatters nach Anhörung des Gene
ralanwalts beschlossen, ohne vorherige
Beweisaufnahme in die mündliche Ver

handlung einzutreten.

II — Zusammenfassung der beim
Gerichtshof eingereichten
schriftlichen Erklärungen

Die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland stellt zunächst die deutsche
Fremdrenten- und Auslandsrenten-Ge

setzgebung näher dar. Nach dieser Ge
setzgebung stünden Flüchdingen und
Vertriebenen, die ihre versicherungsrecht
lichen Ansprüche und Anwartschaften
nicht mehr realisieren könnten, weil die
Versicherungsträger nicht mehr existier
ten oder sich außerhalb des Bundesgebie
tes befänden, nunmehr Ansprüche gegen
die aufgrund ihres Wohnsitzes zuständi
gen Versicherungsträger in der Bundesre
publik zu. Zweck dieser Regelung sei es
gewesen, die wirtschaftliche und gesell-
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schaftliche Eingliederung der Betroffe
nen in das staatliche und wirtschaftliche

Leben der Bundesrepublik zu erleichtern.
Die vom Gesetzgeber im Interesse dieser
Zielsetzung gewählte „sozialversiche
rungsrechtliche" Lösung der Entschädi
gungsfrage könne aber dem Auslands
und Fremdrentengesetz nicht den Cha
rakter einer Entschädigung für be
stimmte Kriegsfolgelasten nehmen.

Das Gesetzgebungsanliegen sei eine
Erklärung dafür, daß die Übernahme der
Leistungsverpflichtungen nur dann habe
eintreten sollen, wenn sich die betreffen
den — deutschen und nichtdeutschen —

Berechtigten in der Bundesrepublik
niedergelassen hätten. Die Personen, die
sich nach dem Krieg außerhalb des Bun
desgebiets niedergelassen hätten, hätten
durch ihre Arbeitsleistung nicht zum
Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft

und des deutschen Staatswesens beigetra
gen.

Das Fremdrenten- und Auslandsrentenge
setz habe jedoch zugunsten der im Aus
land ansässigen Deutschen — wobei die
aufgrund des nationalsozialistischen Regi
mes Verfolgten im Vordergrund gestan
den hätten — eine Härteregelung vorge
sehen, die für das deutschen Rentenrecht
aber völlig fremdartig und atypisch gewe
sen sei und für die ausdrücklich klarge
stellt worden sei, daß diese Leistungen
nicht zum System der sozialen Sicherheit
gehörten. Die den Versicherungsträgern
aufgrund dieser Regelung entstehenden
Aufwendungen würden vom Bundeshaus
halt getragen.

Der hier vom deutschen Gesetzgeber ein
genommene Standpunkt sei vom Aus
land akzeptiert worden. Alle Länder, die
mit der Bundesrepublik sozialversiche
rungsrechdiche Abkommen getroffen hät
ten, hätten sich der von der Bundesregie
rung vertretenen Auffassung angeschlos
sen.

Mit dem Fremdrenten- und Auslandsren

ten-Neuregelungsgesetz vom 25. Februar
1960 (Gesetz zur Neuregelung des Fremd-

renten- und Auslandsrentenrechts und

zur Anpassung der Berliner Rentenversi
cherung an die Vorschriften des Arbeiter
rentenversicherungs - Neuregelungsgeset
zes und des Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes, BGBl. I S. 93) sei
die Regelung des Fremdrenten- und Aus
landsrentengesetzes von 1953 modifiziert
worden. Zweck dieses Gesetzes sei es ge
wesen, die Rechtsstellung der Flüchdinge
und Vertriebenen zu verbessern, wobei
der Gesetzgeber den Grundsatz der Ein
gliederung in die Versichertengemein
schaft der Bundesrepublik konsequent
durchgeführt habe. Das habe zwangsläu
fig zu einer gewissen Änderung der
Rechtslage bei Auslandsaufenthalt ge
führt. Die konsequente Durchführung
des Eingliederungsprinzips habe es erfor
dert, den im Ausland ansässigen Perso
nen mit Versicherungszeiten außerhalb
des Gebietes der Bundesrepublik die Lei
stungen, die ihnen für den Fall der
Wohnsitznahme im Bundesgebiet ge
währt würden, im voraus bekanntzuge
ben. Dementsprechend habe man dann
gegenüber diesen Personen im Prinzip
Leistungsverpflichtungen der Versiche
rungsträger der Bundesrepublik aner
kannt, die Auszahlung der Leistungsbe
träge jedoch so lange zum Ruhen ge
bracht, wie die betreffenden Personen ih
ren Wohnsitz im Ausland hätten. Diese

Regelung habe die Grundprinzipien des
§ 9 des Fremdrenten- und Auslandsren
tengesetzes unverändert gelassen.

Der territoriale Anwendungsbereich der
Verordnungen Nr. 3 und Nr. 1408/71 die
zur Erleichterung der Freizügigkeit der
Wanderarbeitnehmer innerhalb der Ge
meinschaft erlassen worden seien, werde
durch den Hoheitsbereich der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft abge
steckt. Der territoriale Anwendungsbe
reich der Freizügigkeitsrechte und des
gemeinschaftlichen Regimes der Zusam
menrechnung sämtlicher nach den inner
staatlichen Vorschriften zurückgelegten
Zeiten für den Erwerb und die Berech

nung sozialversicherungsrechdicher Lei
stungen könne durch gesetzgeberische
Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht
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eingeschränkt, aber auch nicht erweitert
werden.

Wenn demnach im Zeitpunkt des Erlas
ses der Verordnung Nr. 3 die Anrech
nung von außerhalb des Gebietes der
Bundesrepublik Deutschland vor 1945
zurückgelegten Zeiten von der deutschen
Rentenversicherungsgesetzgebung aner
kannt worden sei, dürfe die Anwendung
der Verordnungen Nr. 3 und Nr.
1408/71 im Hinblick auf ihren durch

den Vertrag von Rom vorgegebenen terri
torialen Geltungsbereich nicht dazu füh
ren, daß für bestimmte Fälle der Freizü
gigkeitsraum erweitert werde. Sei es entge
gen den nachstehend aufgezeigten Zwei
feln mit dem Grundgedanken der Ge
meinschaft möglicherweise noch verein
bar, daß jemandem aus früheren Versiche
rungszeiten, die er in einem anderen Mit
gliedstaat zurückgelegt habe, ohne Inan
spruchnahme der Freizügigkeitsrechte
Vorteile erwüchsen, so liege doch die Er
streckung einer solchen Vergünstigung
durch Gemeinschaftsrecht auf Versiche

rungszeiten vor Gründung der Gemein
schaft, die in Gebieten außerhalb dieses
Mitgliedstaats zurückgelegt worden seien,
wohl außerhalb der Ziele der Gemein

schaft und des Zwecks der Freizügigkeit.

Es bestünden jedenfalls erhebliche Zwei
fel, ob ein Arbeitnehmer, der zu keiner
Zeit von seinem Freizügigkeitsrecht Ge
brauch gemacht habe, das Gleichbehand
lungsgebot der Verordnungen Nr. 3 und
Nr. 1408/71 für sich in Anspruch neh
men könne. In der Begründung des Vor
schlags der späteren Verordnung Nr.
1408/71 habe die Kommission den per
sönlichen Geltungsbereich der Verord
nung zutreffend dahin umschrieben, daß
sie nur für Personen gelten solle, die „in
nerhalb der Gemeinschaft zu- und abwan
dern".

Die Regelungen des § 108 c RKG fallen
nach Auffassung der deutschen Regie
rung nicht unter den gemeinschaftsrecht
lichen Begriff der sozialen Sicherheit
Denn diese Vorschriften stellten eine

Kriegsfolgelastregelung dar, die entspre-

chend dem Grundgedanken des Artikels
2 Absatz 3 der Verordnung Nr. 3 bezie
hungsweise des Artikels 4 Absatz 4 der
Verordnung Nr. 1408/71 von der sozia
len Sicherheit ausgenommen sei.
Darüber hinaus räumten die Vorschriften

des § 108 c RKG dem durch sie Begün
stigten keinen Rechtsanspruch ein, son
dern stellten die Leistungsgewährung in
das pflichtgemäße Ermessen der Versiche
rungsträger. Letztlich ergebe sich auch
aus der Entstehungsgeschichte der Ver
ordnungen Nr. 3 und Nr. 1408/71, daß
die Sonderregelung des § 108 c RKG
nicht unter den gemeinschaftsrechtli
chen Begriff der sozialen Sicherheit falle.
Beim Erlaß der Verordnung Nr. 3 sei
den anderen Mitgliedstaaten bekannt ge
wesen, daß die Bundesregierung mit dem
Fremdrenten- und Auslandsrentengesetz
die in ihrem Hoheitsbereich niedergelas
senen Flüchtlinge und Vertriebenen ge
schützt habe, daß für nicht im Bundesge
biet ansässige Personen dagegen nur eine
einschränkende Sonderregelung fürsorge
ähnlichen Charakters bestehe. Die deut

sche Regierung habe daher keinen Anlaß
gehabt, zusätzlich zu der in dem Anhang
G I A 2 der Verordnung Nr. 3 bezie
hungsweise im Anhang V B 1 b der Ver
ordnung Nr. 1408/71 festgelegte Aus
nahme zugunsten der dort wiedergegebe
nen Kernregelung ausdrücklich eine Aus
nahme von dem Gleichbehandlungsge
bot zu fordern.

Selbst dann, wenn die Vorschrift des §
108 c RKG begrifflich unter die soziale
Sicherheit fallen sollte, dürfte sie von
dem Gemeinschaftsregime nicht erfaßt
sein. Bei dieser Vorschrift handele es sich

um eine der vielen typischen Kriegsfol
genregelungen. Versicherungslastregelun
gen hätten sich immer dann als notwen
dig erwiesen, wenn sozialversicherungs
rechtliche Einrichtungen infolge von
Gebietsveränderungen oder Bevölkerungs
verschiebungen, meist infolge eines Krie
ges, geteilt, aufgelöst oder von neuen Trä
gern übernommen oder Ansprüche und
Anwartschaften vom ursprünglich zustän
digen Versicherungsträger nicht mehr er
füllt worden seien.
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Demgegenüber sei die Freizügigkeit der
Wanderarbeitnehmer, wie sie durch die
Regeln des EWG-Vertrags und die zu sei
ner Durchführung erlassenen Verordnun
gen konzipiert sei, eine zukunfts
orientierte Regelung, mit der die Wande
rung der Arbeitskräfte innerhalb der
Gemeinschaft ermöglicht werden solle.
Ihr Ziel könne es nicht sein, die für die
Vergangenheit im Bereich der sozialen
Sicherheit abschließend getroffenen Rege
lungen der Lastenverteilung in Frage zu
stellen oder gar zu beseitigen. Dem stehe
nicht entgegen, daß sich das gemein
schaftsrechtliche System der sozialen Si
cherheit seiner grundsätzlichen Zielset
zung nach auch auf die Versicherungszei
ten erstrecken müsse, die vor dem Inkraft
treten der EWG-Verordnungen zurückge
legt worden seien. Diese Rückwirkung
bezwecke nicht, daß die Versicherungs
lastregelung solcher Versicherungszeiten
durch eine anders abgegrenzte Über
nahme oder eine andere Verteilung rück
wirkend verändert werde. Daß der Ge

meinschaftsgesetzgeber sich dieser Be
schränkung beim Erlaß der Verordnung
Nr. 3 bewußt gewesen sei, ergebe sich
aus der Aufrechterhaltung der Versiche
rungslastregelungen in den Anhängen D
und G der genannten Verordnung.

Die rechtlichen Schwierigkeiten, welche
die Zuordnung der fraglichen Versiche
rungszeiten zu dem Sozialversicherungssy
stem eines bestimmten Staates beträfen,
seien unüberwindlich. Die Änderung
einer Versicherungslastregelung würde,
falls eine finanzielle Auseinandersetzung
stattgefunden habe, zwangsläufig neue fi
nanzielle Abmachungen erfordern. Die
Verordnungen Nr. 3 und Nr. 1408/71
hätten die Versicherungslastregelungen
demnach unangetastet gelassen, und zwar
gleich, ob diese auf der Grundlage eines
bilateralen Vertrages oder autonom erlas
sen worden seien. Sofern eine solche Re

gelung von einem Mitgliedstaat einseitig
getroffen worden sei, finde sie in der Re
gel ihre Ergänzung im innerstaatlichen
Recht des anderen Staates, mit dem der
Abschluß einer an sich erforderlichen

Vereinbarung über eine Versicherungs-

lastregelung nicht zustande gekommen
sei. Zu Recht habe daher die Kommis

sion in der Begründung ihres Verord
nungsvorschlags darauf hingewiesen, daß
die in Anhang II zur Verordnung Nr.
1408/71 eingestellten Regelungen Vorbe
halte hinsichtlich der Gleichbehandlung
vorsehen könnten, um insbesondere zwei
seitige Bestimmungen zu ermöglichen,
die andere Fragen regeln, als die Verord
nung, vor allem Vorschriften über die
Kriegszeiten, deren Anwendung auf an
dere Personen als die, für die sie vorgese
hen sind, unzählige Schwierigkeiten auf
werfen würde.

Die Regierung der Italienischen Repu
blik führt als erstes aus, bei der vorgeleg
ten Frage gehe es nicht so sehr um die
Möglichkeit des Ruhens der Rente, weil
der Berechtigte in einem anderen Mit
gliedstaat wohne, als vielmehr um den
Gebrauch — auch zugunsten der Angehö
rigen anderer Mitgliedstaaten — der im
Ermessen des deutschen Sozialversiche

rungsträgers stehenden Befugnis, trotz
ausländischen Wohnsitzes Deutschen die
Rente zu zahlen.

Ein Wohnsitz in einem anderen Mitglied
staat sei für einen Rentner deutscher

Staatsangehörigkeit ganz ungewöhnlich,
hingegen für Gemeinschaftsbürger nicht
deutscher Staatsangehörigkeit der Regel
fall. Da das vom deutschen Gesetzgeber
gewählte Merkmal in der Sache keine
Gleichbehandlung gewährleiste, sei es
angebracht, auf die Auffassung des Ge
richtshofes hinzuweisen, nach der Unter
scheidungen unzulässig seien, die, ob
wohl sie auf andere Merkmale als das der

Staatsangehörigkeit abstellten, tatsächlich
auf das gleiche Ergebnis hinausliefen.

Die Zweifel, ob diese Rente als Leistung
der sozialen Sicherheit anzusehen sei,
seien nicht begründet, da sich diese Qua
lifizierung nach Inhalt und Bedeutung
der Leistung, nach deren Zusammen
hang mit dem System der Beitragszah
lung durch die Begünstigten und im Hin
blick auf die für die Zahlung zuständigen
Behörden zwingend ergebe. Die italieni-
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sche Regierung verweist auf ihre Ausfüh
rungen in der Rechtssache 187/13 (Calle
meyn, Slg. 1974, 553).

Die gemeinschaftliche Regelung vorlie
gend für nicht anwendbar zu erklären,
weil der Kläger des Ausgangsverfahrens
Rentner und kein Arbeitnehmer sei, der
tatsächlich in Deutschland gearbeitet
habe, sei mit dem Ziel der Gemein
schaftsrechtsordnung unvereinbar und
könne zu einer unzulässigen Diskriminie
rung führen.

Soweit die im Anhang V В 1 b gemachte
Ausnahme vom Grundsatz des Artikels

10 der Verordnung Nr. 1408/71 sich al
lein auf Leistungen wegen Unfällen oder
Berufskrankheiten beziehe, erscheine sie
für eine Anwendung auf den vorliegen
den Fall nicht geeignet, der eine echte
Leistung wegen Invalidität betreffe. Abge
leitete Gemeinschaftsnormen könnten

im übrigen grundlegende Prinzipien des
EWG-Vertrags, wie das Diskriminierungs
verbot, nicht in Frage stellen oder tatsäch
lich beeinträchtigen. Auch komme dem
Argument, daß die Verwaltungsbehörden
über einen Ermessensspielraum verfüg
ten, keine besondere Bedeutung zu.

Unabhängig von den vorstehenden Aus
führungen sei die gestellte Frage wegen
des allgemeinen Grundprinzips des Arti
kels 7 EWG-Vertrag zu bejahen. In die
sem Fall sei auf die Staatsangehörigkeit
und nicht auf den Wohnort abzustellen.

Eine andere Lösung würde darauf hinaus
laufen, entgegen den leitenden Grundsät
zen der Gemeinschaftsrechtsordnung im
konkreten Fall zuzulassen, daß Bürger
anderer Mitgliedstaaten sogar schlechter
behandelt würden als Bürger dritter Staa
ten — bei denen es sich um frühere
Deutsche im Sinne der erörterten Vor
schrift handeln könne.

Die italienische Regierung verweist auf
die Ausführungen in ihrem Schriftsatz in
der Rechtssache 32/75 (Cristini, Slg.
1975, 1085).

Die Kommission führt aus, das Bundesso
zialgericht messe die generelle Vereinbar-

keit der Ruhensvorschriften der §§ 105 ff.
RKG mit dem Gemeinschaftsrecht nur

am Gleichbehandlungsgebot und nicht
an der Garantie des Leistungsexports.

Offen bleibe aber, ob die Dispositionsfrei
heit des deutschen Gesetzgebers über
den Leistungsexport originär sei, weil das
Gemeinschaftsrecht grundsätzlich nicht
für Versicherungszeiten gelte, die außer
halb des Hoheitsgebietes der Mitgliedstaa
ten verbracht worden seien, oder ob sie
derivativ sei, weil die Geltung der jeweili
gen Artikel 10 der Verordnungen Nr. 3
und 1408/71, die sich auf solche Ver
sicherungszeiten erstrecke, durch die je
weiligen Anhänge G I A 2 und V B 1 b
dieser Verordnungen innerhalb der durch
sie gesteckten Grenzen aufgehoben wor
den sei. Stillschweigende Voraussetzung
der Erwägungen des Bundessozialgerichts
und der Vorlagefrage selbst sei, daß der
Rentenanspruch des Klägers vom territo
rialen Geltungsbereich der Verordnung
Nr. 3 und der Verordnung Nr. 1408/71
erfaßt werde.

Keine der genannten Verordnungen ent
halte eine ausdrückliche generelle Bezug
nahme auf ihren territorialen Geltungsbe
reich oder gebe eine Antwort auf die ge
stellte Frage; denn sie schrieben für die
Berücksichtigung vergangener Versiche
rungszeiten vor, daß diese im Hoheitsge
biet des fraglichen Mitgliedstaates zurück
gelegt sein müßten. Nur die allgemeine
Feststellung sei gerechtfertigt, daß sich
der Geltungsbereich des Gemeinschafts
rechts auf die Hoheitsgebiete der Mit
gliedstaaten beschränke. Eine Antwort
könne daher nur in den allgemeinen
Grundsätzen der Artikel 48 bis 51 des

EWG-Vertrags gefunden werden. Man
könnte geltend machen, daß die Mitglied
staaten frei blieben, den Umfang der
Sozialleistungen zu bestimmen, da Arti
kel 51 ausdrücklich von der Zusammen

rechnung der nach den verschiedenen
innerstaatlichen Rechtsvorschriften be

rücksichtigten Zeiten spreche. Dagegen
sei zu bedenken, daß die dem Gesetzge
ber der Mitgliedstaaten verbliebene Verfü
gung über den Bereich der sozialen
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Sicherheit nicht die Verfügung über den
Geltungsbereich des Gemeinschaftsrechts
habe einschließen sollen. Dies wäre aber

der Fall, wenn ein Mitgliedstaat durch
die Einbeziehung außergemeinschaftli-
cher Versicherungszeiten in seine inner
staatlichen Vorschriften jene zu Versiche
rungszeiten im Sinne des Gemeinschafts
rechts machen und damit einseitig
Rechtsfolgen zu Lasten anderer Mitglied
staaten auslösen könnte.

In diesem Zusammenhang sei von Inter
esse, daß die Kommission in der Begrün
dung zu Anhang V В 1 b der Verord
nung Nr. 1408/71 zu der hier erörterten
Frage Stellung genommen habe (Bundes
tagsdrucksache V/3209 vom 26. Juli
1968):

„Es muß hervorgehoben werden, daß es
sich hier um Tatbestände beziehungs
weise um Zeiten handelt, die außerhalb
des räumlichen Geltungsbereichs der Ver
ordnung eingetreten beziehungsweise zu
rückgelegt sind."

In die gleiche Richtung wiesen die Aus
führungen von Generalanwalt Mayras in
seinen Schlußanträgen in den Rechtssa
chen 14, 15 und 16/72 (Heinze, Land
Niedersachsen, Ortskrankenkasse Ham
burg, Slg. 1972, 1117).

Letztlich könne die Frage des territoria
len Geltungsbereichs der Verordnungen
nur durch eine Ausrichtung an den Zie
len der Artikel 48 ff. des EWG-Vertrags
beantwortet werden. Die Wanderung des
Klägers des Ausgangsverfahrens betreffe
ein außerhalb der Gemeinschaft liegen
des Gebiet; überdies habe er von seiner
Freizügigkeit innerhalb der Gemein
schaft keinen Gebrauch gemacht

Hilfsweise geht die Kommission auf die
Fragen ein, die sich stellten, wenn man
einer weiteren Auslegung des territoria
len Geltungsbereichs den Vorzug gäbe.
Der Gerichtshof habe beispielsweise in
der Rechtssache 187/73 (Callemeyn, Slg.
1974, 562) festgestellt, daß es für die Zu-

gehörigkeit einer Leistung zur öffentli
chen Fürsorge insbesondere auf das Feh
len eines vom Gesetz fest umschriebenen

Anspruchs in Verbindung mit der Lei
stungsgewährung aufgrund einer Beurtei
lung nach dem Einzelfalle ankomme.
Dem Kläger des Ausgangsverfahrens
gehe es nicht um den Anspruch, sondern
um die Zahlung, und diese unterstelle
das RKG — bei grundsätzlicher Anerken
nung des Anspruchs — dem Ermessen
des Versicherungsträgers.

Als eine natürliche Konsequenz der Ein
gliederung, der Zugehörigkeit zur Ver
sichertengemeinschaft des Bundesgebiets
erscheine es, daß der Versicherte in eine
enge Beziehung zu den gesetzlichen Ren
tenversicherungen im Bundesgebiet getre
ten sein müsse, um Leistungen beanspru
chen zu können. Es liege in der Logik
des Gesetzeszweckes, daß Renten aus
außerhalb des Geltungsbereichs des RKG
zurückgelegten Versicherungszeiten nur
dann gezahlt würden, wenn der Berech
tigte seinen ständigen Aufenthalt in der
Bundesrepublik Deutschland habe, wenn
er also in die Gemeinschaft der einheimi

schen Versicherten zurückgekehrt sei.

Würde man von der vorstehend bei der

Untersuchung des Geltungsbereichs der
Verordnungen zugrunde gelegten Hypo
these einer weiten Auslegung ausgehen,
so wäre die Vorlagefrage nach Auffassung
der Kommission etwa dahin zu beantwor

ten, daß das Gleichbehandlungsgebot der
Artikel 8 der Verordnung Nr. 3 und 3
Absatz 1 der Verordnung Nr. 1408/71 für
die Anwendung der in den bereits er
wähnten Anhängen bezeichneten inner
staatlichen Rechtsvorschriften über die

Zahlung von Renten an Berechtigte
außerhalb der Bundesrepublik Deutsch
land insoweit nicht gelte, als diese Zah
lung vom Ermessen des Versicherungsträ
gers abhänge und aufgrund individueller
Beurteilung der Besonderheiten des Ein
zelfalles erfolge.

Folge man dagegen der — von der Kom
mission bevorzugten — Auslegung der
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beiden Verordnungen im Sinne einer Be
schränkung auf innergemeinschaftliche
Versicherungszeiten, so könne die Vorla
gefrage etwa wie folgt beantwortet wer
den:

„Das Gleichbehandlungsgebot der Arti
kel 8 der Verordnung Nr. 3 und 3 Absatz
1 der Verordnung Nr. 1408/71 gilt nicht
für die Anwendung der in Anhang G I A
2 der Verordnung Nr. 3 und V В lb der
Verordnung Nr. 1408/71 bezeichneten
innerstaatlichen Rechtsvorschriften über

die Zahlung von Renten an Berechtigte

außerhalb der Bundesrepublik Deutsch
land."

Die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland, vertreten durch Professor
K. Jantz und M. Seidel als Bevollmäch
tigte, und die Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften, vertreten durch
N. Koch als Bevollmächtigten, haben in
der Sitzung vom 1. Februar 1977 münd
liche Ausführungen gemacht.

Der Generalanwalt hat seine Schlußan

träge in der Sitzung vom 8. März 1977
vorgetragen.

Entscheidungsgründe

1 Das Bundessozialgericht hat mit Beschluß vom 29. Juni 1976, bei der Kanz
lei des Gerichtshofes eingegangen am 6. August 1976, gemäß Artikel 177
EWG-Vertrag eine Frage nach der Auslegung von Artikel 8 der Verordnung
Nr. 3 des Rates vom 25. September 1958 über die Soziale Sicherheit der Wan
derarbeitnehmer (ABl. 1958, S. 561) und Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung
Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der

Gemeinschaft zu- und abwandern (ABl. 1971, L 149, S. 2), zur Vorabentschei
dung vorgelegt.

2 Diese Frage ist in einem Rechtsstreit aufgeworfen worden, in dem ein in Ita
lien wohnender italienischer Staatsangehöriger, der vom 1. Juni 1942 bis zum
1. Juli 1943 in einem Bergwerk des seinerzeit in das ehemalige Deutsche
Reich eingegliederten Sudetenlandes gearbeitet hat, auf Zahlung einer Rente
wegen vollständiger Erwerbsunfähigkeit nach den deutschen Rechtsvorschrif
ten klagt. Während jener Zeit war der Betroffene gegen Invalidität und Alter
bei der Sudetendeutschen Knappschaft pflichtversichert, die damals der für
Bergleute zuständige Sozialversicherungsträger war und für die das vom Reich
erlassene Reichsknappschaftsgesetz (RKG) galt. Nachdem ihm im Jahre 1958
von dem zuständigen italienischen Versicherungsträger aufgrund der in sei
nem Heimatland zurückgelegten Versicherungszeiten eine Invaliditätsrente
zuerkannt worden war, stellte er am 1. Februar 1970 einen Antrag auf Rente
bei der Bundesknappschaft, dem für die Versicherung der Bergarbeiter zu-
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ständigen Versicherungsträger in der Bundesrepublik Deutschland. Dieser im
Ausgangsverfahren beklagte Versicherungsträger — auf den gewisse Verpflich
tungen der Sozialversicherangsträger übertragen worden sind, welche vor
1945 bestanden hatten und für Bergarbeiter zuständig waren — erkannte die
beantragte Rente zu, verweigerte aber die Auszahlung mit der Begründung,
die Rente ruhe „gemäß den Bestimmungen der §§ 105 ff. RKG" in dessen
geänderter Fassung, da der Antragsteller nur außerhalb der Grenzen der Bun
desrepublik Deutschland erwerbstätig und versichert gewesen sei und außer
halb dieses Gesetzes wohne. Nach Ansicht der Beklagten im Ausgangsverfah
ren verstößt dieses Ruhen nicht gegen das Verbot des Artikels 10 Absatz 1
der Verordnung Nr. 1408/71, weil Anhang V der Verordnung unter В 1 b in
Fällen der vorliegenden Art eine Ausnahme von diesem Verbot vorsehe; der
Kläger ist dagegen der Ansicht, diese Ausnahme sei mit den Artikeln 48 ff.
EWG-Vertrag unvereinbar und die Weigerung der Beklagten laufe auf eine
Diskriminierung ausländischer Staatsangehöriger hinaus.

3 Die Frage des Bundessozialgerichts lautet: „Ist ein in Italien wohnender Italie
ner, der zu keiner Zeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder Ber
lin (West) gewohnt oder gearbeitet hat, nach Artikel 8 der Verordnung Nr. 3
und Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1408/71 der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft bei der Anwendung des § 108 c des Reichsknappschafts
gesetzes einem deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt, soweit es sich um
Versicherungszeiten handelt, die vor 1945 außerhalb des Gebietes der Bundes
republik Deutschland oder Berlin (West) nach Reichsrecht bei der Reichs
knappschaft zurückgelegt worden sind?"

4 Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, ob eine Vorschrift von der Art
des § 108 c RKG eine Rechtsvorschrift der sozialen Sicherheit ist und deshalb
in den sachlichen Anwendungsbereich der Verordnungen Nr. 3 und 1408/71
fällt.

5 Um die wirtschaftliche und soziale Eingliederung der Flüchtlinge und Vertrie
benen zu erleichtern, deren Versicherungsansprüche nicht mehr durchsetzbar
waren, weil die zuständigen Versicherungsträger nicht mehr bestanden oder
sich außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland befanden, be
stimmte das Fremdrenten- und Auslandsrentengesetz von 1953, daß Betrof
fene — Deutsche wie Nichtdeutsche — unter bestimmten Voraussetzungen
ihre früheren Ansprüche geltend machen konnten. Nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes und nach der Fassung, die das RKG im Jahre 1960 erhalten
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hat, ruhen diese Renten, solange sich der Berechtigte gewöhnlich außerhalb
des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland aufhält.

6 Für das Gemeinschaftsrecht ist die Bestimmung des deutschen Gesetzes, nach
der die in Betracht kommenden Leistungen keine Leistungen der sozialen Si
cherheit sind, nicht ausschlaggebend. Rechtsvorschriften, die den Betroffenen
eine gesetzlich umschriebene, von jeder Ermessensbeurteilung der persönli
chen Bedürftigkeit und Verhältnisse im Einzelfall unabhängige Rechtsstel
lung einräumen, sind grundsätzlich dem Bereich der sozialen Sicherheit im
Sinne des Artikels 51 EWG-Vertrag und der Verordnungen Nr. 3 und Nr.
1408/71 zuzuordnen.

7 Da die seinerzeit zuständigen Versicherungsträger, bei denen die von der be
troffenen Vorschrift erfaßten Personen versichert waren, nicht mehr bestehen
oder sich außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland befinden,
da weiterhin die in Rede stehenden deutschen Rechtsvorschriften bestimmte

Härtefälle mildern sollen, die durch die Ereignisse im Zusammenhang mit
der nationalsozialistischen Herrschaft und dem Zweiten Weltkrieg entstanden
sind, da schließlich die Zahlung der streitigen Leistungen an die eigenen
Staatsangehörigen Ermessenssache ist, wenn diese im Ausland wohnen, sind
die Leistungen nicht als dem Bereich der sozialen Sicherheit zugehörig anzu
sehen. Dieses Ergebnis wird im übrigen durch den im Anhang G der Verord
nung Nr. 3 unter I A 2 und im Anhang V der Verordnung Nr. 1408/71 unter
В 1 b enthaltenen Vorbehalt bestätigt.

8 Die Antwort muß also lauten, daß Artikel 8 der Verordnung Nr. 3 und Arti
kel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1408/71 nicht für Leistungen der in § 108
c des Reichsknappschaftsgesetzes vorgesehenen Art gelten, soweit es sich um
Versicherungszeiten handelt, die vor 1945 außerhalb des Gebietes der Bundes
republik Deutschland und von Berlin (West) zurückgelegt worden sind.

Kosten

9 Die Auslagen der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Ita
lienischen Republik sowie der Kommission der Europäischen Gemeinschaf
ten, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstat
tungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwi
schenstreit in dem vor dem Bundessozialgericht anhängigen Rechtsstreit. Die
Entscheidung über die Kosten obliegt daher diesem Gericht.
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Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Bundessozialgericht mit Beschluß vom 29. Juni 1976 vorge
legte Frage für Recht erkannt:

„Artikel 8 der Verordnung Nr. 3 und Artikel 3 Absatz 1 der Ver
ordnung Nr. 1408/71 gelten nicht für Leistungen der in § 108 c
des Reichsknappschaftsgesetzes vorgesehenen Art, soweit es sich
um Versicherungszeiten handelt, die vor 1945 außerhalb des Ge
bietes der Bundesrepublik Deutschland und von Berlin (West)
zurückgelegt worden sind."

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen

Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 31. März 1977.

Der Kanzler

A. Van Houtte

Der Präsident

H. Kutscher

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS JEAN-PIERRE WARNER
VOM 8. MÄRZ 1977 <appnote>1</appnote>

Herr Präsident,
meine Herren Richter!

Wie die Rechtssache 87/76, Bozzone/Of
fice de Sécurité Sociale d'Outre-Mer, zu
der Sie morgen die Schlußanträge des

Generalanwalts Capotorti hören werden,
wirft auch diese Rechtssache bedeutsame

Fragen der Auslegung der Verordnung
Nr. 3 über die Soziale Sicherheit der
Wanderarbeitnehmer und der an deren

Stelle getretenen Verordnung (EWG) Nr.

1 — Aus dem Englischen übersetzt.
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